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für den Personendatenschutz
Ab dem 25. Mai 2018
greifen umfangreiche
Anforderungen an Un-
ternehmen.

Die EU-Datenschutz-Grundver-
ordnung (EU-DSGVO) befindet
sich seit 25. Mai 2016 in Kraft.
Die darin geregelte zweijährige
Umsetzungsfrist läuft am 24.
Mai 2018 ab, so dass die Neure-
gelungen ab dem darauffolgen-
den Tag implementiert sein
müssen. Unternehmen sind da-
her dazu aufgefordert, ein eige-
nes Datenschutzkonzept zur
Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten zu entwickeln oder
das bestehende Datenschutz-
konzept zu überarbeiten. Zu
den formalen Anforderungen
gehören die Bestellung eines
Datenschutzbeauftragen, Ver-
einbarungen mit Dritten zur
Datenübermittlung sowie das
Vorhalten einer Übersicht per-
sonenbezogener Datenverarbei-
tungen im Unternehmen. Das
Datenschutzkonzept muss da-
bei so dokumentiert werden,

dass die rechtskonforme Daten-
schutzverarbeitung gegenüber
Aufsichtsbehörden nachgewie-
sen werden kann. Kann der
Nachweis nicht erbracht wer-
den, drohen Schadensersatz
und Bußgelder bis zu 20 Millio-
nen Euro oder 4 Prozent des
weltweiten Jahresumsatzes.
Neuerungen kommen insbe-
sondere auch im Hinblick auf
den Beschäftigtendatenschutz
auf Unternehmen zu: Zeit-
gleich mit Ablauf der Umset-
zungsfrist der EU-DSGVO tritt
das Datenschutz-Anpassungs-
und Umsetzungsgesetz-EU
(BDSG-neu) in Kraft, dessen §
26 BDSG-neu künftig den Be-
schäftigtendatenschutz regelt.
Im Verhältnis zum ursprüngli-
chen § 32 BDSG enthält die
neue Vorschrift zwar nur ge-
ringfügige Modifikationen.
Auch im Beschäftigtendaten-
schutz müssen jedoch zwin-
gend die Vorgaben der EU-
DSGVO beachtet werden, wie
etwa die umfangreichen Unter-
richtungspflichten nach Art. 12
EU-DSGVO, die Informations-
pflichten nach Art. 13 ff. EU-

DSGVO, die Auskunftsansprü-
che nach Art. 15 EU-DSGVO
und das Recht auf Löschung
nachArt. 17 EU-DSGVO.
Um den Handlungsbedarf zu
identifizieren, sollten Unter-
nehmen in einem ersten Schritt
eine Ist-Analyse durchführen:
Welche Daten werden zu wel-
chem Zweck auf welcher
Grundlage erhoben? In diesem
Rahmen sollten auch bestehen-
de Betriebsvereinbarungen auf
deren „Zukunftsfestigkeit“ ge-
prüft werden. Auf Grundlage
dieser Analyse solle dann ein
unternehmensweites Daten-
schutz- und Datensicherungs-
konzept erstellt werden, das in
das bestehende Unterneh-
mens-Compliance-Konzept ein-
gearbeitet wird. Schließlich
sollte dieses fortlaufend kont-
rolliert und gegebenenfalls ak-
tualisiert werden. Erfolgt keine
Anpassung an die Anforderun-
gen der EU-DSGVO, drohen
empfindliche Strafen durch die
Aufsichtsbehörden (Art. 83
DSGVO).
Dr. Christoph Kurzböck, LL.M.,
Rechtsanwalt, Fachanwalt für

Arbeitsrecht bei Rödl & Partner
Regensburg, hält am 7. März
von 17 bis 19 Uhr einen Vortrag
zu diesem Thema in der Conti-
nental-Arena, Franz-Josef-
Strauß-Allee 22, 93055 Regens-
burg. Anmeldungen hierfür
werden erbeten bis spätestens
28. Februar bei Frau Edeltraud
Meierhofer-Willnecker unter
Telefon (0941) 2976660.
(Quelle: Rödl & Partner Regens-
burg, Am alten Schlachthof 28,
93055 Regensburg; Kontakt: Ka-
thrin Weinbeck, Rechtsanwältin,
Telefon: (0941) 297660, E-Mail:
kathrin.weinbeck@roedl.com)

Rechtsanwältin Kathrin Wein-
beck, Rödl & Partner Regens-
burg

Verlustverrechnung für Kapitalgesellschaften
Beratertipp der SteuerkanzleiWW+KN: Positive Rechtsprechung bei Verlustvorträgen

„Zur Gegenfinanzierung der
Unternehmensteuerreform
wurde 2008 eine Vorschrift ins
Steuerrecht aufgenommen, die
den Verlustabzug nach dem
Verkauf von Anteilen an einer
Körperschaft einschränkt: Wer-
den innerhalb von fünf Jahren
mehr als 25 Prozent der Anteile
einer Kapitalgesellschaft über-
tragen, können die bis dahin
aufgelaufenen Verluste anteilig
nicht mehr steuerlich genutzt
werden“, sagt Diplom-Finanz-
wirt Matthias Winkler, Steuer-
berater und Geschäftsführer bei
der Regensburger Steuerbera-
tungsgesellschaft WW+KN. Bei
einer Übertragung von mehr
als 50 Prozent der Anteile ge-
hen die Verluste sogar komplett
verloren.
Diese Regelung ist für viele
Konflikte mit den Finanzäm-
tern verantwortlich, aber an der
Rechtslage hat das lange Zeit
wenig geändert. Doch seit Ende
2016 sieht die Situation anders
aus. Zunächst hat eine Geset-
zesänderung für eine deutliche
Verbesserung gesorgt. Verluste
können damit für Übertragun-
gen ab 2016 weiter steuerlich

genutzt werden, wenn der Ge-
schäftsbetrieb erhalten bleibt
und eine anderweitige Verlust-
nutzung ausgeschlossen ist.
Der nächste Paukenschlag kam
im März 2017 vom Bundesver-
fassungsgericht, das die alte Re-
gelung teilweise als verfas-
sungswidrig eingestuft und
dem Gesetzgeber aufgetragen
hat, bis Ende 2018 rückwirkend
ab 2008 eine verfassungskon-
forme Regelung zu schaffen.
Dabei geht es zunächst nur um
die Fälle, in denen zwischen 25
und 50 Prozent der Anteile
übertragen wurden. Das Fi-
nanzgericht Hamburg, von
dem schon die Vorlage für diese
erste Entscheidung kam, hat
dem Verfassungsgericht im
Sommer prompt einen weite-
ren Fall zur Entscheidung vor-
gelegt. Diesmal geht es um den
zweiten Teil der Regelung, der
einen kompletten Verlustunter-
gang bei Übertragungen von
mehr als 50 Prozent vorsieht.
Die Chancen stehen nicht
schlecht, dass das Verfassungs-
gericht auch hier Nachbesse-
rungen vom Gesetzgeber ver-
langenwird.

Unterdessen hat das Bundesfi-
nanzministerium kurz vor
Weihnachten eine gründlich
überarbeitete Fassung seiner
Verwaltungsanweisung zu der

Vorschrift veröffentlicht (BMF-
Schreiben IV C 2 - S 2745-
a/09/10002: 004 vom 28. No-
vember 2017). Die Neufassung
ist allerdings gleich in doppel-

ter Hinsicht eine Enttäu-
schung. Nicht nur hat das Mi-
nisterium – von einem kurzen
Hinweis abgesehen – auf eine
Reaktion auf die Entscheidung

des Bundesverfassungsgerichts
oder den Vorlagebeschluss des
Finanzgerichts Hamburg ver-
zichtet. Das Schreiben enthält
auch keinerlei Aussagen zu der
Neuregelung, die einen Verlust-
abzug bei Fortführung des Be-
triebsweiter zulässt.
„Zumindest vorerst bleibt die
Rechtslage also insbesondere
für Altfälle weiter unklar: Zur
Neuregelung liegt keine Stel-
lungnahme der Verwaltung
vor, die alte Rechtslage wird
noch einmal vom Verfassungs-
gericht auf den Prüfstand ge-
stellt, und zu der vom Verfas-
sungsgericht geforderten rück-
wirkenden Neuregelung wird
es kaum vor der Bildung einer
stabilen Regierungskoalition in
Berlin kommen“, meint
WW+KN-Steuerexperte Wink-
ler. Wichtig ist daher vor allem,
gegen negative Steuerbescheide
Einspruch einzulegen, um die-
se offen zu halten, sofern der
Bescheid nicht vorläufig ergan-
gen ist.
(Quelle: WW+KN Steuerbera-
tungsgesellschaft, Regensburg,
www.wwkn.de, regens-
burg@wwkn.de)

WW+KN-Steuerberater Matthias Winkler zur Rechtsprechung informiert zu Verlustvorträgen bei Kapi-
talgesellschaften. Foto: altrofoto
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